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I. Allgemeines 

Geltungsbereich 
und Zweck 

Art. 1 
1 Das Baugesetz gilt für das ganze Gemeindegebiet. Es dient 
der zielgerichteten räumlichen Entwicklung des Siedlungs- 
und Landschaftsraums im kommunalen und regionalen Zu-
sammenhang und regelt das Bau- und Planungswesen, so-
weit die Gemeinde hierfür zuständig ist. 
 
2 Bei Planungen und bei der Erteilung von Baubewilligungen 
sind neben den kommunalen Vorschriften die einschlägigen 
Bestimmungen des eidgenössischen und kantonalen Rechts 
einzuhalten. 

  
Regionale Zu-
sammenarbeit 

Art. 2 
1 Die Gemeinde arbeitet in Fragen der Raumplanung und 
Raumentwicklung aktiv mit den benachbarten Gemeinden 
und regionalen Organisationen zusammen. Sie wirkt insbe-
sondere in überkommunalen Richtplanungen sowie bei der 
Erfüllung weiterer überkommunaler Raumentwicklungsaufga-
ben mit. Sie kann Verpflichtungen zur Zusammenarbeit (Ko-
operationen) im regionalen Rahmen eingehen und die ge-
meinsamen Bestrebungen anteilsmässig mitfinanzieren. 
 
2 Die Gemeinde stimmt ihre Bodenpolitik und Baulandent-
wicklung bei Bedarf überkommunal und regional ab. 
 
3 Die Gemeinde kann Aufgaben im Bereich des formellen 
Baurechts wie Bauberatung, Baukontrolle usw. mittels Ver-
einbarung einer überkommunalen oder regionalen Träger-
schaft übertragen, wobei die entsprechenden Entscheidungs-
kompetenzen bei der Gemeinde verbleiben. 

  
Boden- und 
Baulandpolitik 

Art. 3 
1 Die Verfügbarkeit von neuen Bauzonen für den festgelegten 
Zonenzweck wird durch ein Kaufsrecht zugunsten der Ge-
meinde oder andere wirksame Massnahmen sichergestellt. 
 
2 Die Gemeinde kann einen Fonds für den Ausgleich von pla-
nungsbedingten Vor- und Nachteilen äufnen. Zahlungen für 
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den Ausgleich planerischer Vorteile sind dem Fond zuzuwei-
sen. Einzelheiten über die Verwendung der Mittel des Aus-
gleichsfonds regelt das von der Gemeinde zu erlassene Reg-
lement. 

  
Grundlagen Art. 4 

1 Die Gemeinde erarbeitet nach Bedarf die für Festlegungen 
in der Grundordnung erforderlichen Grundlagen für die 
Raumentwicklung wie Siedlungs- und Landschaftsanalysen, 
Inventare, Konzepte oder Leitbilder. Sie stimmt die Beschaf-
fung der Grundlagen mit den Nachbargemeinden, mit der Re-
gion und mit den kantonalen Fachstellen ab und sorgt für de-
ren Austausch. 
 
2 Die Gemeinde kann gestützt auf Grundlagen auch Pro-
gramme zur Umsetzung von Massnahmen eines Raument-
wicklungskonzepts oder eines Leitbilds erarbeiten und ent-
sprechende Aktionen durchführen. 

  
Förderung Art. 5 

1 Die Gemeinde fördert private Bau- und Planungsvorhaben. 
Sie unterstützt insbesondere Bestrebungen zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen sowie Massnahmen zugunsten der Natur 
und Landschaft, für eine qualitätsvolle Bau- und Siedlungsge-
staltung und zur Erhaltung geschützter und schützenswerter 
Objekte. 
 
2 Die Baubehörde kann an Vorhaben nach Absatz 1 projekt-
bezogene Beiträge aus dem ordentlichen Budget oder einem 
hierfür geäufneten Fonds gewähren. Der Beitrag kann von ei-
ner angemessenen Mitsprache der Gemeinde abhängig ge-
macht werden. 

  
Behördenorgani-
sation 

Art. 6 
1 Der Gemeindevorstand sorgt in seiner Funktion als Baube-
hörde für eine professionelle und sachgerechte Erfüllung ih-
rer Aufgaben innert nützlicher Frist. Er setzt hierfür Fachleute 
und geeignete technische Hilfsmittel ein. 
 
2 Die Baubehörde behandelt alle Bau- und Planungsge-
schäfte. Sie kann ihre Aufgaben und Befugnisse an eine 
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Kommission, an ein kommunales oder regionales Bauamt 
oder an externe Fachleute delegieren oder weitere Personen 
und sachkundige Berater zur Vorbereitung wichtiger Vorha-
ben beiziehen. 
 
3 Für die gesetzlich vorgeschriebene Gestaltungsberatung 
werden externe, unabhängige Fachpersonen zugezogen, die 
in der Gemeinde keine eigenen Bauvorhaben projektieren 
und ausführen. GestaltungsberaterInnen orientieren und be-
raten die Baubehörde, die Bauherrschaften und deren Vertre-
terInnen. 

II. Grundordnung 

A Allgemeines 

Zuständigkeit Art. 7 
1 Wo in den Plänen und im Baugesetz der Verweis KRG oder 
KRVO angebracht ist, gelten die Vorschriften und Bestim-
mungen des kantonalen Raumplanungsgesetzes KRG resp. 
der kantonalen Raumplanungsverordnung KRVO (siehe auch 
Auszüge im Anhang II). 
 
2 Zuständig für Erlass und Änderung von Baugesetz, Zonen-
plan, Generellen Gestaltungsplänen ist die Gemeindever-
sammlung. Zuständig für Erlass und Änderung des Generel-
len Erschliessungsplanes ist der Gemeindevorstand. 
 
3 Die Gemeinde macht die Erarbeitung und den Erlass von 
projektbezogenen Planungen von einer angemessenen Kos-
tenbeteiligung der Interessenz abhängig. 

B Zonenplan 

1 Allgemeines 

Festlegungen Art. 8 
1 Der Zonenplan beinhaltet folgende Zonenarten und Festle-
gungen: 
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a) Grundnutzungen-Bauzonen 
- Kernzone (ES III) Art. 18 
- Dorfzone (ES III) Art. 19 
- Dorferweiterungszone 1 (ES III) Art. 20 
- Dorferweiterungszone 2 (ES III) Art. 20 
- Wohnzone 2 (ES II) Art. 21 
- Gewerbezone (ES III) Art. 22 
- Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (ES II/III) 

KRG Art. 28 
- Zone für Kleinbauten und Anbauten Art. 23 
- Zone für Grünflächen KRG Art. 30 

 
b) Grundnutzungen-Nichtbauzonen 

- Golfplatzzone (ES III) Art. 24 
- Landwirtschaftszone (ES III) KRG Art. 32 
- Zone übriges Gemeindegebiet (ES III) KRG Art. 41 
- Zone für künftige bauliche Nutzung (ES III) KRG Art. 

40 
 
c) Überlagerte Nutzungszonen 

- Ortsbildschutzzone Art. 25 
- Gefahrenzone KRG Art. 38 
- Naturschutzzone KRG Art. 33 
- Landschaftsschutzzone KRG Art. 34 
- Trockenstandortzone Art. 26 
- Wald- und Wildschonzone Art. 27 
- Ärchäologiezone KRG Art. 36 
- Grund- und Quellwasserschutzzone KRG Art. 37 
- Wintersportzone KRG Art. 39, Art. 28 

 
d) Weitere Festlegungen 

- Waldfeststellung - statische Wirkung bis 10 m zur 
Bauzone WaG Art.13 

- Arealplanpflicht KRG Art. 46 
- Quartiergestaltungsplanpflicht Art. 43 
- Waldabstandslinie KRG Art. 55, 78 

 
2 Erschliessungsflächen innerhalb oder am Rand des Sied-
lungsgebietes bilden Teil der Bauzone (KRG Art. 27). Sie 
dürfen ausschliesslich nach den Vorgaben des Generellen 
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Erschliessungsplans und der Erschliessungsordnung über-
baut resp. genutzt werden. 
 
3 Zonenplan und Zonenschema bezeichnen die Empfindlich-
keitsstufen. Zuweisung und Anwendung der Empfindlichkeits-
stufen richten sich nach den Vorschriften der Umweltschutz-
gesetzgebung. 

2 Bauzonen 

2.1 Regelbauweise 

  
Grundsatz Art. 9 

1 Das Mass der Nutzung und die Grenz- und Gebäudeab-
stände in den Bauzonen, richten sich nach dem Zonen-
schema und den dazugehörigen Umschreibungen im Bau-
gesetz und in der KRVO. 
 
2 Für Begriffe und Messweisen, die Gegenstand der Inter-
kantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Bau-
begriffe (IVHB) bilden, gelten die in den Anhängen zur IVHB 
und in den entsprechenden Erläuterungen enthaltenen Um-
schreibungen. Wo die IVHB konkrete Masse vorbehält, gel-
ten die entsprechenden Massangaben im nachstehenden 
Artikel 10. 
 
3 Liegt ein Grundstück in verschiedenen Bauzonen, sind 
Nutzungsziffern (8) und Grenzabstände (7.1) in jeder Zone 
für die dort gelegenen Gebäudeteile einzuhalten. Im Übrigen 
gelten die Vorschriften der Zone, in welcher der grössere 
Teil des Gebäudes liegt. 
 
4 Im Rahmen von Areal- und Quartierplanungen kann von 
der Regelbauweise abgewichen werden, sofern damit ein 
haushälterischer Umgang mit dem Boden bei überdurch-
schnittlicher Wohn- und Gestaltungsqualität erreicht wird. 
Längenmasse und der Zusammenbau mehrerer Baukörper 
können nach architektonischen Kriterien frei festgelegt wer-
den. Höhenmasse (5) dürfen für einzelne Bauten um max. 3 
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m, Nutzungsziffern (8) um max. 10 % erhöht werden. Ge-
genüber Nachbargrundstücken ausserhalb eines Areal- oder 
Quartierplangebietes gelten in jedem Fall die Grenz- und 
Gebäudeabstände der Regelbauweise. 

  
Hofstattrecht Art. 10 

1 Bestehende Bauten die durch Elementarschäden zerstört 
oder mit Bewilligung abgebrochen werden, dürfen ohne 
Rücksicht auf die Vorschriften über Grenzabstände, Gebäu-
dehöhen und Nutzungsziffer mindestens im bisherigen Um-
fang wieder hergestellt werden. Bezüglich Grundriss, Dach-
form und Gebäudehöhe sind Abweichungen im Rahmen der 
Zonenvorschriften zulässig, sofern sich die Baute gestalte-
risch gut in die umgebenden Strukturen einfügt und keine öf-
fentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. Eine 
positive Beurteilung des Bauberaters ist bei Vergrösserung 
des Gebäudevolumens zwingend. Die Baubehörde kann ein 
Modell mit den umliegenden Bauten verlangen. Vorbehalten 
bleiben entgegenstehende Bestimmungen für Bauten und 
Anlagen an Kantonsstrassen. 
 
2 Bei Bauvorhaben im Hofstattrecht ist vor dem Abbruch 
oder spätestens innert sechs Monaten nach Zerstörung im 
Einvernehmen mit der Baubehörde das genaue Ausmass 
festzuhalten. 
 
3 Das Gesuch für den Neubau muss vor dem Abbruch oder 
spätestens drei Jahre seit Zerstörung durch Elementarscha-
den eingereicht werden. 
 
4 Zweckänderungen sind im Rahmen der Zonenvorschriften 
zulässig. Nachbarlichen Interessen ist nach Möglichkeit 
Rechnung zu tragen. 
 
5 Vorbehalten sind Auflagen und Einschränkungen des Ge-
nerellen Gestaltungsplanes und das übergeordnete Recht. 

  
Grundsatz Art. 11 

1 Bei Definitionen gemäss IVHB gelten die folgenden Masse 
für 
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1. Kleinbauten (2.2) 
- maximal zulässige Gesamthöhe (5.1): 4.5 m 
- maximal anrechenbare Gebäudefläche (Anhang III 

IVHB): 40 m2 
- maximale Gebäudelänge: 12 m 

 
2. Anbauten (2.3) 

- maximal zulässige Gesamthöhe: 4.5 m 
- maximal anrechenbare Gebäudefläche: 40m2 
- maximale Gebäudelänge: 12 m 

 
3. Unterniveaubauten (2.5) 

- maximales Durchschnittsmass b über dem massge-
benden Terrain: 1.0 m 

 
4. Vorspringende Gebäudeteile (3.4 

- maximal zulässiges Mass a für die Tiefe: 1.5 m 
- maximal zulässiges Mass b für die Breite: 4 m 
- maximale zulässiger Anteil des zugehörigen Fassa-

denabschnittes: ½ (Vordächer bis 1.5 m bleiben un-
berücksichtigt) 

 
5. Unbedeutend zurückspringende Gebäudeteile (3.5) 

- maximal zulässiges Mass a für die Tiefe: 1.5 m 
- maximal zulässiges Mass b für die Breite: 4 m 

(- maximal zulässiger Anteil des zugehörigen Fassa-
denabschnittes: frei) 

 
6. Technisch bedingte Dachaufbauten (5.1) 

- das maximal zulässiges Mass ergibt sich aus nach-
weisbaren, technischen Anforderungen 

 
7. Dachaufbauten (5.2) 

- maximale zulässige Höhe des Giebels (Überschrei-
tung der Dachfläche): 50 cm unter dem höchsten 
Punkt der Dachkonstruktion (5.1) 

- maximale Flächenbeanspruchung der zugehörigen 
Dachfläche (inkl. Vordach): 25% 

  
Art. 12 
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Nutzungsziffer 
(8) 

1 Als Nutzungsziffer gilt die im Zonenschema festgelegte 
Überbauungsziffer (8.4). Sie darf unter Berücksichtigung 
nachfolgender Bestimmungen nicht überschritten werden: 
- Vordächer bis 1.5 m bleiben unberücksichtigt. 
 
2 Wird von einem unüberbauten Grundstück ein Teil abge-
trennt, darf die neue Teilparzelle nur soweit überbaut werden, 
als die Nutzungsziffer über das ganze ursprüngliche Grund-
stück eingehalten wird. 
 
3 Wird die zulässige Nutzungsziffer durch ein Bauvorhaben 
um mehr als 50 % unterschritten, muss das Gebäude so plat-
ziert werden, dass die verbleibende Nutzungsziffer auf der 
unbebauten Grundstücksfläche weiterhin realisierbar ist. Die 
Bauherrschaft erbringt den Nachweis im Baugesuch. 
 
4 Die Baubehörde kann Nutzungsübertragungen zwischen 
angrenzenden oder bloss durch Strassen, Bäche oder Bah-
nen getrennten Grundstücken innerhalb der gleichen 
Bauzone zulassen, sofern ein entsprechender Vertrag zwi-
schen den betroffenen Grundeigentümern vorliegt und keine 
überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen. Vor-
behalten bleiben weitergehende Nutzungsverlegungen nach 
den Anordnungen des Generellen Gestaltungsplans, eines 
Arealplans oder eines Quartierplans. 
 
5 Die Baubehörde führt eine Kontrolle über den realisierten 
Anteil der zulässigen Nutzungsziffer auf den Grundstücken. 
Sie lässt Nutzungsübertragungen im Grundbuch anmerken. 

  
Abgrabungen 
und Aufschüt-
tungen 

Art. 13 
1 Abgrabungen dürfen im Mittel maximal 1 m unter der proji-
zierten Fassadenlinie (3.2) liegen. Abgrabungen zur Freile-
gung von Fassadenfluchten dürfen höchstens 2/3 der gesam-
ten projizierten Fassadenlinie (3.3) betreffen. 
 
2 Aufschüttungen entlang von Fassadenfluchten müssen sich 
auf ein Geschoss beschränken. Für Aufschüttungen des um-
liegenden Geländes gilt Art. 59 (Terrainveränderungen, Bö-
schungen und Mauern). 
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3 Aus gestalterischen oder erschliessungstechnischen Grün-
den kann die Baubehörde topographisch bedingte Abgrabun-
gen oder Aufschüttungen bewilligen, die die zulässigen 
Masse überschreiten. Ein positiver Grundsatzentscheid der 
Baubehörde vor Eingabe des Baugesuches ist zwingend. 
Dieser bedingt eine positive Beurteilung der Baugestaltungs-
beratung. 

  
Gesamthöhe 
und Traufseitige 
Fassadenhöhe 
(5) 

Art. 14 
1 Die Höhe von Gebäuden wird durch die Gesamthöhe (5.1) 
und die traufseitige Fassadenhöhe (5.2) gemäss Zonen-
schema beschränkt. 
 
2 Bei Gebäuden, die in der Höhe oder Situation um mindes-
tens 3 m gestaffelt sind, werden die Höhen für jeden Gebäu-
deteil separat ermittelt. 

  
Gebäudelänge 
und Gebäude-
breite 

Art. 15 
1 Gebäude, die das massgebende Terrain (1.1) überragen, 
dürfen die Gebäudelänge (4.1) und die Gebäudebreite (4.2) 
gemäss Zonenschema nicht überschreiten. 
 
2 Die Länge und die Breite von Unterniveaubauten (2.5) und 
von unterirdischen Bauten (2.4) sind frei. 

  
Grenz- und Ge-
bäudeabstand 

Art. 16 
1 Die Grenzabstände (7.1) von Gebäuden gemäss Zonen-
schema sind einzuhalten. Vorbehalten sind Baulinien (7.3) 
und Unterschreitungen gemäss KRG (Näherbaurecht). 
 
2 Der minimale Gebäudeabstand ergibt sich aus der Summe 
der einzuhaltenden Grenzabstände (7.2, Fig. 7.1) und kann 
ebenfalls gemäss KRG (Näherbaurecht) unterschritten wer-
den. 
 
3 Bei einheitlicher Gestaltung ist das Zusammenbauen von 
zwei Klein- oder Anbauten (2.2, 2.3) über die Grenze im ge-
genseitigen Einverständnis gestattet. Die Länge der gesam-
ten Nebenbaute darf in der Regel 12 m nicht überschreiten. 
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4 Gegenüber Grenzen haben vorspringende Gebäudeteile 
(3.4) den minimalen Abstand von 1.5 m einzuhalten. 
 
5 Unterirdische Bauten (2.4) und jene Teile von Unterniveau-
bauten (2.5), die das massgebende Terrain nicht überragen, 
müssen keinen Grenzabstand (7.1) einhalten. 
 
6 Offene Abstellplätze haben gegenüber öffentlichen Strassen 
einen minimalen Abstand von 0.5 m vom Fahrbahnrand ein-
zuhalten. 
 
7 Wo das Baugesetz keine Grenzabstände vorschreibt sowie 
für An- und Kleinbauten (2.2, 2.3) gelten die minimalen, kan-
tonalen Abstandsvorschriften (2.5 m). 
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Zonenschema Art. 17 
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2.2 Kommunale Zonenvorschriften 

Kernzone Art. 18 
1 Die Kernzone ist für Wohnbauten, Hotels, Gaststätten, 
Verkaufslokale, Sport- und Erholungsbetriebe sowie alle der 
Erholung und für Dienstleistungen dienenden Bauten und 
Anlagen bestimmt. In der Kernzone sollen tourismusnahe 
Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe gefördert werden. 
Für Wohnbauten darf ein maximaler Anteil von 50% genutzt 
werden. 
 
2 Mit dem Arealplan werden die Nutzungs- und Überbau-
ungsvorgaben für die Kernzone projektbezogen im Detail 
geregelt. Der Arealplan beinhaltet die Schaffung von nicht 
mit Hochbauten überbauten Grünbereichen von ca. 5'000 
m2 zur Gliederung der Siedlung. Für die Bebauung über das 
gesamte Grundstück gilt 0.5 als Richtwert (Überbauungszif-
fer). Am Perimeterrand ist ein minimaler Grenzabstand von 
3 m einzuhalten. Es ist eine höhenmässige Staffelung vor-
zusehen, die die umliegende Siedlungsstruktur angemessen 
berücksichtigt. Die maximale Firsthöhe von 14.50 m darf 
nicht überschritten werden. 

  
Dorfzone Art. 19 

1 Die Dorfzone ist für Wohnzwecke sowie Dienstleistungs- 
und Produktionsbetriebe (Gast- und Kleingewerbe) be-
stimmt. Neue Landwirtschaftsbetriebe und Erweiterungen 
sind nicht zulässig. 
 
2 In der Dorfzone dürfen Bauten in Anlehnung an die traditi-
onellen Strukturen neu erstellt, vergrössert, umgebaut oder 
erneuert werden. Bei Volumenvergrösserungen und Bauvor-
haben auf unüberbauten Parzellenteilen werden die zulässi-
gen Gebäudedimensionen aufgrund der Siedlungsstruktur 
von den bestehenden, traditionellen Gebäuden abgeleitet. 
Dies gilt insbesondere für die Stellung und Ausrichtung der 
Baute, die Dachneigung, die Gebäude- und Firsthöhe sowie 
die Gebäudegrundfläche. Massgebend für die Beurteilung 
sind in der Regel die ortstypischen Bauten in der Umgebung 
des Bauvorhabens sowie die benachbarten Bauten. Beste-
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hende Baufluchten entlang von Hauptstrassen sind zu be-
achten. Zur Erhaltung oder Fortsetzung der Fluchten darf 
der minimale Grenz- oder Strassenabstand unterschritten 
werden. 
 
3 Alle Bauvorhaben sind vor Ausarbeitung der Projekte der 
Baubehörde mitzuteilen. Diese entscheidet über den Beizug 
der Gestaltungsberatung. Für Neubauten auf unüberbauten 
Grundstücksteilen ist die Gestaltungsberatung zwingend. 

  
Dorferweite-
rungszonen 

Art. 20 
1 Die Dorferweiterungszonen umfassen neuere Quartiere 
angrenzend an die ursprünglichen Dorfgebiete. Zulässig 
sind Nutzungen mit ihren Auswirkungen wie in der Dorfzone 
und im maximalen Ausmass gemäss Zonenschema. 
 
2 Die Bauten und Anlagen sollen so gestaltet werden, dass 
sie die bestehenden Siedlungsteile von Charakter und 
Struktur her sinngemäss ergänzen. 
 

  
Wohnzone Art. 21 

1 Die Wohnzone ist für Wohnzwecke bestimmt. Dienstleis-
tungs- und Produktionsbetriebe sind zulässig, sofern sie auf-
grund ihrer optischen Erscheinung und ihrer Auswirkungen 
auf Raum, Umwelt und Erschliessung in ein Wohnquartier 
passen. 

  
Gewerbezone Art. 22 

1 Die Gewerbezone ist für ist für Produktions- und Dienst-
leistungsbetriebe bestimmt. 
 
2 Es sind nur Wohnungen für Betriebsinhaber oder Personal 
gestattet, deren Anwesenheit im Betrieb unerlässlich ist. 

  
Zone für Klein-
bauten und An-
bauten 

Art. 23 
1 In der Zone für Kleinbauten und Anbauten dürfen nur Ge-
bäude erstellt werden, die die Anforderungen für Klein- und 
Anbauten (2.2) erfüllen. 
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2 Zulässig ist die Erstellung von unterirdischen Bauten, Ab-
stellplätzen und Zufahrten. 
 
3 Bestehende Gebäude dürfen in ihrem bisherigen Zweck 
weitergenutzt werden oder ohne Rücksicht auf die Zonen-
vorschriften entsprechend den Bestimmungen in Abs. 1 um-
genutzt werden, sofern das Gebäudevolumen nicht wesent-
lich verändert wird. 
 
4 Oberirdische, geschlossene Parkierungseinrichtungen sind 
nur zu bewilligen, wenn den Belangen des Ort- und Land-
schaftsbildes angemessene Beachtung geschenkt wird. 

3 Nichtbauzonen 

Golfplatzzone Art. 24 
1 Die Golfplatzzone umfasst die für den Golfsport bestimm-
ten Flächen. Es sind ausschliesslich Bauten und Anlagen 
zulässig, die dem Golfsport dienen. 
 
2 Hochbauten sind nur an im Generellen Gestaltungsplan 
bezeichneten Standorten zulässig (Hochbaubereich Golf-
platz). 
 
3 Wo der Naturbereich gemäss Generellem Gestaltungsplan 
die Golfplatzzone überlagert, gelten die Vorschriften der Na-
turschutzzone. Für den Golfspielbetrieb besteht ein Zutritts-
verbot. Das Einsammeln von Bällen ist nur durch autori-
sierte Personen zulässig. 
 
4 Mit Erteilung der Baubewilligung erlassen die Gemeinde-
vorstände ein Betriebs- und Pflegereglement welches die 
Einhaltung der umweltrelevanten Auflagen sicherstellt. 
 
5 Die Betreiber des Golfplatzes sind verpflichtet, im Falle der 
Benötigung der Fruchtfolgefläche zur Gewährleistung einer 
ausreichenden Versorgungsbasis des Landes oder im Falle 
einer Aufgabe der Golfnutzung aus anderen Gründen, die 
im Generellen Gestaltungsplan bezeichneten besonderen 
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Fruchtfolgeflächen innert eines Jahres so wiederherzustel-
len, dass darauf eine landwirtschaftliche Nutzung betrieben 
werden kann. 
 
6 Die Gemeinden stellen einen allfälligen Rückbau durch ein 
zweckgebundenes Depositum der Bauherrschaft sicher. 

4 Überlagerte Nutzungszonen 

 
Ortsbildschutz-
zone 

Art. 25 
1 Die Ortsbildschutzzone umfasst Ortsteile mit Baugruppen, 
Bauten und Anlagen sowie Freiräumen, die aufgrund ihrer 
Gesamtform, Stellung und äusseren Erscheinung von er-
heblicher, räumlicher, architektonischer oder ortsbaulicher 
Bedeutung sind. 
 
2 In der Ortsbildschutzzone sind Neubauten und Umbauten 
sowie Renovationen mit besonderer Sorgfalt zu gestalten 
und auszuführen. Innerhalb der Zone ist auch bei der Neu-
gestaltung von Freiräumen auf das Ortsbild angemessen 
Rücksicht zu nehmen. 
 
3 In der Ortsbildschutzzone ist die bestehende Siedlungs-
struktur, insbesondere wertvolle Bauten, Anlagen und Frei-
räume, und die Bauweise angemessen zu erhalten, in der 
ursprünglichen Form zu ersetzen und sinnvoll zu ergänzen. 
Wo Baugestaltungslinien fehlen, sind bei Neubauten und 
Umbauten wichtige bestehende Baufluchten beizubehalten. 
Gebäude- und Firsthöhen sowie Dachform richten sich nach 
den umliegenden Bauten. 
 
4 Alle Bauvorhaben sind der Gemeinde vor der Ausarbei-
tung der Projektpläne bekanntzugeben. Bei Bauvorhaben 
mit erheblichen Auswirkungen auf das Ortsbild und die Sied-
lungsstruktur entscheidet Sie nach Einholung einer Stellung-
nahme der kantonalen Denkmalpflege oder der Baubera-
tung über deren Zulässigkeit. Sie kann weitergehende Aufla-
gen bezüglich Dachgestaltung, Dachaufbauten, auskra-
gende Gebäudeteile und der zu verwendenden Farben und 
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Materialien machen oder die Begleitung durch den Baubera-
ter vorschreiben. 
 
5 Bei Neubauten sowie bei Umbauten, durch welche das be-
stehende Volumen verändert wird, kann mit dem Baugesuch 
ein einfaches Modell, das auch die umliegenden Bauten 
zeigt, im Massstab 1:500 oder 1:200 verlangt werden. 

  
Trockenstand-
ortzone 

Art. 26 
1 Die Trockenstandortzone umfasst Trockenwiesen und -
weiden, deren Fläche und Qualität erhalten werden soll. 
 
2 Für die Bewirtschaftung werden Verträge zwischen Kanton 
und Bewirtschaftern oder Bewirtschafterinnen abgeschlos-
sen. 
 
3 Zulässig sind neue standortgebundene Bauten und Anla-
gen, die für die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung des 
Gebietes notwendig sind oder dem Schutz vor Naturgefah-
ren oder einem anderen überwiegenden öffentlichen Inte-
resse dienen, wenn ein Standort ausserhalb der Trocken-
standortzone nicht zumutbar ist. Werden Trockenwiesen 
und –weiden beeinträchtigt, sind Ersatzmassnahmen zu 
leisten. 

Wald- und Wild-
schonzone 

Art. 27 
1 Die Wald- und Wildschonzone umfasst Lebensräume von 
Tieren, insbesondere die Wintereinstandsgebiete. 
 
2 Der Gemeindevorstand erlässt temporäre Betretungs- und 
Fahrverbote nach Absprache mit der Wildhut und dem Forst-
dienst. Generell wird das Betretungs- und Fahrverbot zwi-
schen dem 20. Dezember und dem 30. April festgelegt. Vor-
behalten sind Pflege- und Hegemassnahmen in Absprache 
mit dem Forstdienst oder der Wildhut. In der übrigen Zeit ist 
der motorisierte Verkehr nur für notwendige land- und forst-
wirtschaftliche Nutzung zulässig. 
 
3 Intensivierungen im Rahmen von touristischen Veranstal-
tungen und Sportanlässen sind nicht zulässig. 
 
4 In der Wald- und Wildschonzone besteht Leinenpflicht. 
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5 Die Wald- und Wildschonzonen sind nach den Richtlinien 
des Amtes für Jagd und Fischerei und der kantonalen Hege-
kommission zu kennzeichnen. Übertretungen werden auf der 
Grundlage von Art. 18 lit e des eidg. Jagdgesetzes geahndet. 

  
Wintersport-
zone (Ergän-
zung KRG Art. 
39) 

Art. 28 
1 Die Wintersportzone umfasst das für die Ausübung des 
Wintersportes erforderliche Gelände wie Ski- und Snow-
boardgelände, Langlaufloipen, Übungsgelände, Schlittel-
wege, Winterwanderwege u.ä. Bewegliche Betriebsanlagen, 
die im Sommer wieder entfernt werden, sind ausserhalb von 
Landschaftsschutzzonen zulässig. 
 
2 In der Wintersportzone steht jedermann der freie Zutritt zur 
Ausübung des Wintersportes offen. Bauten und Anlagen, 
Terrainveränderungen, Pflanzungen und Düngungen, wel-
che die Ausübung des Wintersportes beeinträchtigen, sind 
nicht zulässig. Einfriedungen im Bereich von Pisten sind von 
den Grundeigentümern in der Zeit vom 1. Dezember bis 30. 
April zu entfernen. 
 
3 Schäden an Grundstücken oder Ertragsausfälle, die durch 
die Ausübung des Wintersportes an Grundstücken innerhalb 
der Wintersportzone entstehen, werden von der Gemeinde 
vergütet. Das Verfahren für die Feststellung von Ertragsaus-
fällen wird in einem besonderen Reglement geregelt. 
 
4 Kosten, die der Gemeinde aus der Freihaltung des Winter-
sportgeländes erwachsen, können ganz oder teilweise den 
interessierten Unternehmungen und Vereinigungen (Berg-
bahnen, Beherbergungsbetriebe, Skischulen, Verkehrsver-
ein und dgl.) überbunden werden. 

C Genereller Gestaltungsplan 

Festlegungen Art. 29 
Der Generelle Gestaltungsplan enthält folgende Festlegun-
gen: 
 
a) Gestaltungsbereiche 
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- Spiel- und Picknickbereich Art. 30 
- Nutzungsbeschränkungen Art. 31 
- Erhaltenswerte Obstbaumbestände und Hochstamm-

Obstgärten Art. 32 
- Bereich zur Erhaltung und Förderung von Hoch-

stamm-Obstgärten Art. 33 
- Naturbereich und erhaltenswerte Kulturlandschaft 

Art. 34 
- Ökologische Nutzungsauflagen Art. 35 

 
b) Gestaltungsobjekte 

- Objektschutz Art. 36 / KRG Art. 43 
  
Spiel- und Pick-
nickbereich 

Art. 30 
1 Der Spiel- und Picknickbereich umfasst Gebiete, die der 
Öffentlichkeit für die aktive Erholungsnutzung in der Land-
schaft zur Verfügung steht. 
 
2 Anlagen, die der Erholung dienen oder hierfür nötig sind, 
wie Spieleinrichtungen, Rast- und Picknickplätze sowie Inf-
rastrukturanlagen sind zulässig. Neue Anlagen dürfen nur 
ausserhalb von Trockenstandorten und anderen schützens-
werten Lebensräumen erstellt werden. 

  
Nutzungsbe-
schränkungen 

Art. 31 
1 Auf Flächen mit einem beschränkten Hochbauverbot 
dürfen nur Bauten und Anlagen bewilligt werden, die dem 
Ortsbild zuträglich sind und die typischen Strukturen geeig-
net berücksichtigen. Ziel ist langfristig die weitgehende Frei-
haltung dieser Flächen, Parkierungseinrichtungen sind nicht 
zulässig. 
 
2 Auf Flächen mit einem Hochbauverbot mit Nutzungs-
transport dürfe keine Hochbauten erstellt werden. Tiefbau-
ten und unterirdische Bauten sind zulässig, wenn sie dem 
Planungsziel der Festlegung nicht entgegenstehen. In Zo-
nen mit einer Nutzungsziffer kann die zulässige bauliche 
Nutzung auf angrenzende, überbaubare Zonenflächen über-
tragen werden. 
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3 Das Hochbauverbot für 2‘700 m2 ohne Nutzungstrans-
port dient zur Beschränkung der Bauzone in diesem Be-
reich auf eine Erschliessungstiefe von der bestehenden 
Strasse im Norden. Geringfügige Änderungen der Abgren-
zung sind nur im Quartierplanverfahren gemäss kantonaler 
Raumplanungsgesetzgebung möglich. Hierbei darf die Ge-
samtfläche der Nutzungsbeschränkung nicht reduziert wer-
den. 

  
Erhaltenswerte 
Obestbaumbe-
stände und 
Hochstamm-
Obstgärten 

Art. 32 
1 Die gemäss Generellem Gestaltungsplan erhaltenswerten 
Obstbaumbestände und Hochstamm-Obstgärten bereichern 
und prägen das Ortsbild in hohem Mass. Sie sind nach 
Möglichkeit zu erhalten. 
 
2 Bei natürlicher oder unnatürlicher Zerstörung sollten die in 
diesen Obstgärten gelegenen Obstbaumbestände etwa in 
gleichem Umfang, in gleicher Qualität und in geeigneter 
Lage ersetzt werden. Zonengemässe Bauten und Anlagen 
sind in den so bezeichneten Gebieten im Rahmen dieser 
Auflage und den weiteren Vorgaben des Generellen Gestal-
tungsplanes zulässig. Bei entsprechenden Bauvorhaben ist 
auf den Baumbestand soweit wie möglich Rücksicht zu neh-
men. 

  
Bereich zur Er-
haltung und 
Förderung von 
Hochstamm-
Obstgärten 

Art. 33 
1 Diese Bereiche geschützter Hochstamm-Obstgärten die-
nen in erster Linie der langfristigen Pflege und Aufwertung 
des Orts- und Landschaftsbildes und der Erhaltung ökolo-
gisch wertvoller Lebensräume. Die Obstbäume in den durch 
den Generellen Gestaltungsplan bezeichneten geschützten 
Hochstamm-Obstgärten sind zu erhalten. 
 
2 Müssen in diesen Bereichen dennoch Obstbäume aus 
zwingenden Gründen gefällt werden, so besteht Ersatz-
pflicht (Ersatz in gleichem Umfang, in gleicher Qualität und 
in geeigneter Lage). Abgestorbene oder nicht mehr ertrag-
reiche Bäume dürfen nur durch hochstämmige Bäume er-
setzt werden. 
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3 Neupflanzungen von Hochstammobstbäumen sind aus-
drücklich erlaubt und erwünscht. Neupflanzungen in diesen 
Bereichen können auch zum Ausgleich von nicht vermeid-
baren durch Bautätigkeit bedingten Obstbaumverlusten in 
den Bauzonen vorgenommen werden. 

  
Naturbereich 
und erhaltens-
werte Kultur-
landschaften 

Art. 34 
1 Für den Naturbereich gelten die Vorschriften der Natur-
schutzzone in Ergänzung zur zulässigen Grundnutzung 
sinngemäss. 
 
2 In erhaltenswerten Kulturlandschaften gemäss Generellem 
Gestaltungsplan soll die bisherige Bewirtschaftung nicht da-
hingehend verändert werden, dass ihre typischen Merkmale 
(Flora, Fauna, Strukturen usw.) unwiederbringlich zerstört 
werden. Der Pflege von Hecken und Feldgehölzen ist durch 
periodisches Zurückschneiden besondere Beachtung zu 
schenken. Offene Flächen sind vor dem Einwachsen zu be-
wahren. 
 
3 Nutzungs- und Bewirtschaftungsbeschränkungen, Unter-
halts- und Pflegeverpflichtungen sowie Entschädigungsleis-
tungen können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
vertraglich geregelt werden. 

  
Ökologische 
Nutzungsaufla-
gen 

Art. 35 
1 Für die ökologischen Vorrangflächen gelten die Vorga-
ben des Betriebs- und Pflegereglements der Golf Sagogn 
Schluein AG sowie des Landschaftspflegerischen Begleit-
planes für die Golfanlage. 
 
2 Der Pflanzbereich Allee ist für die Anlage einer 
Baumallee gemäss Konzept Allee Muleins reserviert. Die Al-
lee wird von der Gemeinde nach Massgabe der verfügbaren 
Mittel finanziert. Zonengemässe Eingriffe und Nutzungen 
sind nur zulässig, wenn sie die Realisierung der Allee nicht 
verunmöglichen oder negativ beeinflussen. 
 
3 Auf ortbaulich erwünschten Standorten für Einzelbäume 
übernimmt die Gemeinde die Kosten für den Kauf und die 
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Pflanzung eines Einzelgehölzes gemäss Konzept für die Al-
lee Muleins. 

  
Objektschutz Art. 36 

1 Die im Generellen Gestaltungsplan bezeichneten Naturob-
jekte wie Gehölze, Baumgruppen und Einzelbäume sowie 
Gewässer und geologische Einzelobjekte dürfen weder zer-
stört noch beeinträchtigt werden. 
 
2 Das im Generellen Gestaltungsplan bezeichnete Fleder-
mausquartier (Sommerquartier der Grossen Hufeisennase 
im Estrich der reformierten Kirche von Sagogn) ist zu erhal-
ten. Es wird als Fledermausquartier von nationaler Bedeu-
tung eingestuft. Bei Renovationsarbeiten an der Kirche, ins-
besondere am Dach, Dachstock und Turm, ist eine vom Amt 
für Natur und Umwelt Graubünden für Fledermausschutz 
beauftragte Person bereits bei der Planung beizuziehen. 
Diese Bestimmung gilt sinngemäss, falls weitere Aufent-
haltsorte bekannt werden oder die Tiere ein anderes Som-
merquartier wählen. 
 
3 Die im Generellen Gestaltungsplan bezeichneten Kulturo-
bjekte wie Burgruinen, historische Brunnen, Zäune und 
Wege, Bruchsteinmauern, Wegkreuze usw. müssen erhal-
ten werden. 
 
4 Die im Generellen Gestaltungsplan als geschützte Ge-
bäude bezeichneten Elemente sind gemäss Art. 43 KRG 
generell geschützt. Die Vorgaben der kantonalen Gesetzge-
bung sind bei allen Bauvorhaben zu beachten (siehe An-
hang II). Bei baulichen Eingriffen und Erneuerungen ist die 
kantonale Denkmalpflege beizuziehen (Baugestaltungsbera-
tung). 
 
5 Die im Generellen Gestaltungsplan als zu erhaltende Ge-
bäude oder Anlage bezeichneten Elemente dürfen in ihrer 
wesentlichen äusseren Substanz nicht zerstört werden. 
Zweckänderungen sind zulässig. Bauvorhaben an solchen 
Bauten und Anlagen sind vor Beginn der Projektierung bei 
der Baubehörde anzumelden. Diese zieht die kantonale 
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Denkmalpflege oder die Baugestaltungsberatung bei. Vor-
behalten sind unwesentliche Sanierungsarbeiten. 
 
6 Die im Generellen Gestaltungsplan als ortstypische, prä-
gende Gebäude oder Anlagen bezeichneten Elemente tra-
gen wesentlich zum Siedlungscharakter in den ursprüngli-
chen Dorfteilen bei. Wenn sie ersetzt werden, sollen Form, 
Material und Charakter nach Möglichkeit auch für den Neu-
bau übernommen werden. Bauvorhaben an solchen Bauten 
und Anlagen sind vor Beginn der Projektierung bei der Bau-
behörde anzumelden. Diese zieht in der Regel die Gestal-
tungsberatung bei. 
 
7 Die Baubehörde trifft mögliche Massnahmen zur Erhaltung 
und Pflege der Natur- und Kulturobjekte. Sie entscheidet 
über allfällige Auflagen im Rahmen von Baubewilligungsver-
fahren. 

D Genereller Erschliessungsplan 

Festlegungen Art. 37 
1 Der Generelle Erschliessungsplan enthält folgende Festle-
gungen: 
 
- Verkehrsanlagen 1. Allgemeines Art. 38 
- 2. Sammel- und Erschliessungsstrassen Art. 39 
- 3. Wirtschaftswege Art. 40 
- 4. Langsamverkehr Art. 41 
- 5. Öffentliche Parkierungsanlagen Art. 42 
- Sport- und Freizeitanlagen Art. 43 
- Versorgungs- und Entsorgungsanlagen Art. 44 
 
2 Für Verkehrsanlagen wie Kantonsstrassen oder Seilbah-
nen sowie für Versorgungs- und Entsorgungsanlagen wie 
Hochspannungs- oder Telefonleitungen, bei denen Bund, 
Kanton oder Dritte Träger sind, gelten die jeweiligen eidge-
nössischen und kantonalen Vorschriften. Solche Anlagen 
sind gegebenenfalls im Generellen Erschliessungsplan mit 
Hinweis auf den Träger zu kennzeichnen. 

  
Art. 38 
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Verkehrsanla-
gen 
1. Allgemeines 

1 Der Generelle Erschliessungsplan bestimmt die Sammel- 
und Erschliessungsstrassen, die Anlagen für den Langsam-
verkehr wie Fuss- und Wanderwege, Radwege sowie die 
Wirtschaftswege, soweit die Anlagen für die Erschliessung 
des Gemeindegebietes notwendig sind. Er legt die für eine 
hinreichende Erschliessung erforderlichen Ausstattungen wie 
öffentliche Park- und Kehrplätze, Bus- und Postautohaltestel-
len fest. 
 
2 Der Generelle Erschliessungsplan kennzeichnet jene pro-
jektierten Strassen und Wege, für die das Enteignungsrecht 
mit der Genehmigung des Plans erteilt wird. Liegen Verkehrs-
anlagen auf privatem Grundbesitz, sorgt die Baubehörde für 
einen rechtzeitigen Land- oder Rechtserwerb. 
 
3 Wo der Generelle Erschliessungsplan für Verkehrsanlagen 
der Feinerschliessung lediglich Anschlusspunkte oder Zu-
fahrtsbereiche bestimmt, wird die genaue Linienführung der 
Anlagen im Rahmen einer Folgeplanung oder im Baubewilli-
gungsverfahren festgelegt. 
 
4 Für Verkehrsanlagen wie Kantonsstrassen, bei denen Bund 
oder Kanton Träger sind, gelten die jeweiligen eidgenössi-
schen und kantonalen Vorschriften. Diese Verkehrsanlagen 
werden im Generellen Erschliessungsplan mit Hinweis auf 
den Träger gekennzeichnet. 

  
2. Sammel- und 
Erschliessungs-
strassen 

Art. 39 
1 Sammel- und Erschliessungsstrassen sind nach Art und 
Ausmass dem zu erschliessenden Gebiet anzupassen. Sie 
sind mit dem übergeordneten Strassennetz so zu verbinden, 
dass sie keinen Fremdverkehr anziehen. Wo es die Verhält-
nisse erfordern, werden die Strassen und Plätze beleuchtet. 
 
2 Erschliessungsstrassen (einschliesslich private) sind so 
auszugestalten, dass sie als Aussenräume für gemein-
schaftliche Zwecke des Quartiers und als Zufahrt benutzt 
werden können. 
 
3 Die Sammel- und Erschliessungsstrassen (einschliesslich 
private) samt Ausstattungen sind öffentlich und können im 
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Rahmen ihrer Zweckbestimmung und der örtlichen Ver-
kehrsregelung von jedermann begangen und befahren wer-
den. 

3. Wirtschafts-
wege 

Art. 40 
1 Wirtschaftswege dienen den Nutzungen des angeschlosse-
nen Nichtsiedlungsgebietes, insbesondere der land- und 
forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung. 
2 Sie sind grundsätzlich als Naturstrassen anzulegen und nur 
dort zu asphaltieren, wo sich dies aus zwingenden Gründen 
als notwendig erweist. 
 
3 Die Benutzung der Wald- und Güterstrassen richtet sich 
nach den Vorschriften der Wald- und Meliorationsgesetzge-
bung sowie der örtlichen Verkehrsregelung der Gemeinde. 
 
4 Die Gemeinde erlässt nach Bedarf Nutzungsbeschränkun-
gen für den Langsamverkehr. 

  
4. Langsamver-
kehr 

Art. 41 
1 Bei der Festlegung der Wegnetze des Langsamverkehrs 
wird auf die Entflechtung der verschiedenen Mobilitätsfor-
men geachtet. Fusswege und Fussgängerzonen sind attrak-
tiv zu gestalten und werden in der Regel beleuchtet. 
 
2 Wanderwege werden gemäss Fuss- und Wanderwegge-
setz des Bundes (FWG) signalisiert. Bei Wanderwegen aus-
serhalb des Siedlungsgebietes ist darauf zu achten, dass 
die Wegoberfläche nicht mit einem bitumen- oder zementge-
bundenen Deckbelag versehen ist. 
 
3 Veloverbindungen auf Strassen mit erheblichem Verkehrs-
aufkommen sind auf Radstreifen oder separat angelegten 
Radwegen zu führen. Mountainbikerouten werden nach 
Möglichkeit getrennt vom Fuss- und Wanderwegnetz festge-
legt. 
 
4 Die Gemeinde sorgt dafür, dass die Langsamverkehrs-
wege von der Allgemeinheit (jedermann) im Rahmen ihrer 
Zweckbestimmung begangen und befahren werden können. 
Die Gemeinde erlässt bei Bedarf Nutzungsbeschränkungen 
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wie Reitverbote auf den ausschliesslich für den Langsam-
verkehr bestimmten Wegen. 

  
4. Öffentliche 
Parkierungsan-
lagen 

Art. 42 
1 Die Baubehörde erlässt bei Bedarf für öffentliche Park-
plätze sowie für Gemeinschaftsanlagen, die von der Ge-
meinde erstellt werden, eine Benützungsordnung. 

  
Sport- und Frei-
zeitanlagen 

Art. 43 
1 Bestehende und geplante Sport- und Freizeitanlagen wie 
Kinderskilifte, Picknickplätze, Loipen, Winterwanderwege, 
Mounainbikerouten udgl. sowie die zugehörigen Betriebsein-
richtungen wie Wasserbezugsquellen, Wasserleitungen und 
Zapfstellen für die Beschneiung sind nach Massgabe des Ge-
nerellen Erschliessungsplans zulässig. 

  
Versorgungs- 
und Entsor-
gungsanlagen 

Art. 44 
1 Der Generelle Erschliessungsplan unterscheidet die beste-
henden und geplanten Versorgungs- und Entsorgungsanla-
gen, die für die hinreichende Erschliessung der Bauzonen 
notwendig sind. Dazu zählen namentlich Anlagen der Trink-
wasserversorgung, der Abfallbewirtschaftung und - nach 
Massgabe des Generellen Entwässerungsplans - Anlagen 
der Abwasserbeseitigung. 
 
2 Die im Generellen Erschliessungsplan festgelegten Versor-
gungs- und Entsorgungsanlagen sind öffentlich. Der An-
schluss privater Grundstücke an die öffentlichen Anlagen 
sowie die Entsorgung von Abfällen richten sich nach den Er-
schliessungsreglementen. 
 
3 Wo der Generelle Erschliessungsplan für Versorgungs- 
und Entsorgungsanlagen lediglich Anschlusspunkte be-
stimmt, wird die genaue Linienführung der Anlagen im Rah-
men einer Folgeplanung oder im Baubewilligungsverfahren 
festgelegt. 
 
4 Die Entsorgung von Abfällen wie Kehrricht, Bauschutt oder 
Aushubmaterial und die Benutzung der öffentlichen Versor-
gungs-, Entsorgungs- und Abfallanlagen richtet sich nach 
den Erschliessungsreglementen der Gemeinde. 
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5 Für Versorgungs- und Entsorgungsanlagen wie Hochspan-
nungsleitungen und Telefonleitungen, bei denen Bund, Kan-
ton oder Dritte Träger sind, gelten deren jeweiligen Vor-
schriften. 

E Folgeplanungen 

Folgeplanung Art. 45 
1 In den im Zonenplan unter Hinweis auf Ziel und Zweck be-
zeichneten Gebieten mit Folgeplanung (Arealplanung, Quar-
tierplanung, Landumlegung) werden Bauvorhaben nur be-
willigt, wenn sie den Erlass der Folgeplanung nicht beein-
trächtigen und wenn sie den rechtskräftigen und vorgesehe-
nen neuen Vorschriften und Vorgaben nicht entgegenste-
hen. 
 
2 Die im Zonenplan festgelegte Abgrenzung des Planungs-
gebiets ist für alle verbindlich. Die Baubehörde kann jedoch 
zu Beginn oder im Verlauf der Planung das Verfahren auf 
weitere Grundstücke ausdehnen, sofern sich dies als not-
wendig oder zweckmässig erweist. 
 
3 Folgeplanungen können von der Baubehörde auch aus-
serhalb von Gebieten mit Folgeplanpflicht gemäss Zonen-
plan durchgeführt werden, wenn sich eine Folgeplanung zur 
Umsetzung der Grundordnung als notwendig oder zweck-
mässig erweist. 

III. Kommunale Bauvorschriften 

A Bauvoraussetzungen 

Baubewilligung 
1. Anzeige-
pflicht 

Art. 46 
1 Bauvorhaben (Gebäude und Anlagen einschliesslich Pro-
jektänderungen, Zweckänderungen, Erneuerungsarbeiten, 
Unterhaltsarbeiten, Zweckänderungen von Grundstücken, 
von denen erhebliche Auswirkungen auf die Nutzungsord-
nung zu erwarten sind), sind vorgängig der Projektierung 
und Ausführung ausnahmslos der Baubehörde anzuzeigen. 
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2 Die Baubehörde registriert das Vorhaben und die Bauherr-
schaft. 

  
2. Entscheid 
über Baubewilli-
gungspflicht 
und die Art des 
Verfahrens 

Art. 47 
1 Die Baubehörde entscheidet, ob das angezeigte Vorhaben 
unter die baubewilligungsfreien Vorhaben gemäss Art. 40 
KRVO oder 18a RPG fällt oder ob eine Baubewilligungs-
pflicht besteht. Sie entscheidet zugunsten der Baubewilli-
gungspflicht, wenn sie dies im öffentlichen Interesse oder 
zur Wahrung von Rechten Dritter für notwendig oder ange-
messen hält. In der Ortsbildschutzzone sind ausnahmslos 
alle Solaranlagen bewilligungspflichtig. 
 
2 Bezüglich der baubewilligungspflichtigen Vorhaben ent-
scheidet die Baubehörde sodann, ob das ordentliche Bau-
bewilligungsverfahren durchzuführen ist oder ob die Voraus-
setzungen für das Meldeverfahren gemäss Art. 50 KRVO er-
füllt sind. Für Vorhaben gemäss Art. 40 KRVO, die nach Ab-
satz 1 einer Bewilligungspflicht unterstellt werden, kommt 
ausschliesslich das Meldeverfahren gemäss Art. 50 und 51 
KRVO zur Anwendung. 

  
3. Eröffnung 
des Entschei-
des und der 
Verfahrens 

Art. 48 
1 Die Baubehörde teilt der Bauherrschaft ihren Entscheid 
gemäss Art. 47 innert 15 Arbeitstagen seit der Anzeige in ei-
ner anfechtbaren Verfügung mit. Bei baubewilligungspflichti-
gen Bauvorhaben gibt sie gleichzeitig die abzugebende An-
zahl Baugesuche, die erforderlichen Baugesuchsunterlagen 
sowie allfällige nötige Gesuche für Zusatzbewilligungen be-
kannt. 
 
2 Bei den nicht baubewilligungspflichtigen Vorhaben orien-
tiert die Baubehörde die Bauherrschaft ebenfalls über allfäl-
lige nötige andere Bewilligungen. 
 
3 Nach Eingang des formellen Baugesuchs führt die Baube-
hörde das festgelegte Verfahren durch, sorgt bei Bedarf für 
die Einleitung des BAB-Verfahrens und stellt bei Bauvorha-
ben, die Zusatzbewilligungen erfordern, die notwendige Ko-
ordination mit den zuständigen Behörden sicher. 
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Baugesuch Art. 49 

1 Für alle der Baubewilligungspflicht unterliegenden Ge-
bäude und Anlagen (Bauvorhaben) ist bei der Baubehörde 
ein Baugesuch auf amtlichem Formular in mindestens drei, 
bei BAB-Gesuchen in mindestens fünf Ausfertigungen, ein-
zureichen. Die Baubehörde verlangt weitere Ausfertigungen 
nach Bedarf. 
 
2 Dem Baugesuch sind, soweit erforderlich, beizulegen: 
 

1. Situationsplan im Massstab 1:500 oder 1:1000 (Ka-
tasterplan) enthaltend: Grenzverlauf, Parzellennum-
mern, Grundstücksfläche, anrechenbare Gebäudeflä-
che (8.4) und resultierende Überbauungsziffer (8.4), 
Lage der Nachbargebäude, Zufahrten, Abstellplätze, 
Baulinien, Grenz- und Gebäudeabstände, versicherte 
Höhenbezugspunkte; 
 

2. bei Erweiterungen und Umbauten sowie bei Aussen-
renovationen von geschützten und zu erhaltenden 
Gebäuden Fotodokumentation über das bestehende 
Gebäude; 
 

3. Situationsplan mit Anschlüssen für Wasser, Kanalisa-
tion, elektrischen Strom und Telefon; 
 

4. Grundrisse aller Geschosse im Massstab 1:100 mit 
vollständigen Angaben über Aussenmasse und Mau-
erstärken der Aussen- und Wohnungstrennwände, 
alle vorgeschriebenen Masse gemäss IVHB (Art. 11 
Baugesetz); projizierte Fassadenlinie (3.3) im Grund-
riss des Erdgeschosses (6.1) mit Gesamtlänge und 
Höhenkoten des bestehenden Terrainverlaufes; 
Zweckbestimmung der Räume; 
 

5. Fassadenfluchten (Ansichten) (3.1) und Schnitte 
1:100 mit Verlauf des massgebenden und neuen Ter-
rains in der projizierten Fassadenlinie bis zur Grenze, 
sowie Strassenhöhen. Vollständige Angabe der mas-
sgeblichen Längen-, Flächen- und Höhenmassen zur 
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Berechnung der Abgrabungen, des Herausragens 
von Unterniveaubauten und von Dachaufbauten. 
(Weicht das massgebende Terrain ausnahmsweise 
vom natürlichen, resp. bestehenden Verlauf ab, be-
dingt dies die vorgängige Zustimmung der Baube-
hörde.); 
 

6. Berechnung der durchschnittlichen Geschosshöhe 
und Zusammenstellung der Hauptnutzfläche (HNF) 
nach SIA 416 (Anhang III IVHB) je Wohnung mit Be-
rechnung der erforderlichen Abstellplätze; 
 

7. Projektpläne der Umgebungsarbeiten mit Darstellung 
von Terrainveränderungen, Stützmauern, Baugru-
bensicherungen, Einfriedungen, Parkplätzen, Be-
pflanzungen gegenüber von öffentlichem Grund 
usw.; 
 

8. Baubeschrieb mit Angaben über Zweckbestimmung, 
Bauausführung, Material, Farbgebung usw.; 
 

9. Angabe der approximativen Baukosten; kubische Be-
rechnung nach SIA-Norm 416; 
 

10. Unterlagen für den baulichen Zivilschutz gemäss eid-
genössischen und kantonalen Vorschriften; 
 

11. Unterlagen für die der feuerpolizeilichen Bewilli-
gungspflicht unterstellten Anlagen; 
 

12. Bei Gebäuden und Anlagen im Bereich von Kantons-
strassen die erforderlichen Bewilligungen gemäss 
kantonalen Vorschriften; 
 

13. Energienachweis sowie Ergebnis desselben auf offi-
ziellem Formular von fachlich zertifizierter Stelle; für 
historisch wertvolle Gebäude gelten bezüglich Ener-
gienachweis besondere Bestimmungen; 
 

14. Nachweis betreffend Schallschutz gemäss eidgenös-
sischen Vorschriften; 
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15. Vorprüfungsentscheid der Gebäudeversicherung bei 

Gebäuden in der Gefahrenzone; 
 

16. bei Wasser- und Abwasseranschlüssen Angaben 
über Wasserbedarf, Rohrdurchmesser, Rohrmaterial 
und Gefälle der Anschlussleitungen; 
 

17. Detailpläne der Abwasserreinigungsanlagen (Einzel-
kläranlagen) bzw. der erforderlichen Vorbehand-
lungsanlagen für Abwasser sowie Angaben zur Di-
mensionierung der Anlagen; 
 

18. bei Bauvorhaben, die Luftverunreinigungen verursa-
chen, Emissionserklärung gemäss eidgenössischen 
Vorschriften; 
 

19. bei Bauvorhaben der landwirtschaftlichen Nutztierhal-
tung: Berechnung des Mindestabstands gemäss 
FAT-Bericht und Nachweis, dass der Mindestabstand 
gegenüber benachbarten Gebäuden und bewohnten 
Zonen eingehalten ist; 
 

20. bei Bauvorhaben mit erheblichen Emissionen von 
Luftverunreinigungen, Immissionsprognose gemäss 
eidgenössischen Vorschriften (auf Verlangen der 
Baubehörde); 
 

21. bei Bauvorhaben, die nichtionisierende Strahlung 
verursachen, Standortdatenblatt und Angaben ge-
mäss eidgenössischen Vorschriften; 
 

22. bei Bauvorhaben mit eigenen Lärmquellen Unterla-
gen gemäss eidgenössischen Vorschriften (Lärm-
prognose auf Verlangen der Baubehörde); 
 

23. bei Bauvorhaben in lärmbelasteten Gebieten Unterla-
gen gemäss eidgenössischen Vorschriften; 
 

24. Unterlagen für Bewilligungen von Grabungen und 
Sondierungen, für Grundwasserabsenkung und 
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Grundwasserentnahmen sowie von Wärmepumpen 
für die Benutzung von Wasser- oder Bodenwärme 
gemäss den Weisungen der kantonalen Fachstelle 
für Gewässerschutz; 
 

25. Angaben über Art und Menge der bei Ausführung 
des Bauvorhabens anfallenden Abfälle und Angaben 
über deren Entsorgung auf besonderem Formular 
(Entsorgungserklärung vom Amt für Natur und Um-
welt); 
 

26. bei Abfallanlagen (z.B. Deponien, Anlagen zum Sam-
meln und Aufbereiten von Abfällen aller Art, Abfall-
zwischenlager, Kompostieranlagen ab einer Kapazi-
tät von 100 Tonnen pro Jahr, KVA) Angaben und Un-
terlagen gemäss eidgenössischen Vorschriften. 
 

27. vertragliche Vereinbarungen für temporäre oder blei-
bende Nutzungsrechte an privatem Boden wie Nä-
her- oder Grenzbaurechte, Ankeranlagen, Bau- und 
Benützungsrechte udgl; Auszüge über Grundbuch-
einträge; Grundbuchauszug in besonderen Fällen. 
 

28. allfällige Angaben und Unterlagen zur Beurteilung 
unumgänglicher, vorübergehender Nutzungsbe-
schränkungen zulasten von öffentlichem und pri-
vatem Boden. Die Baubehörde kann auf einzelne 
Planunterlagen verzichten oder weitere anfordern, 
sofern dies für die Beurteilung des Bauvorhabens 
notwendig ist. Bei besonderen Bauvorhaben kann sie 
ein Modell verlangen. 

 
3 Bei Bauvorhaben, die dem Meldeverfahren unterliegen, ist 
das Baugesuch in vereinfachter Ausführung und lediglich 
mit den für das Verständnis des Vorhabens notwendigen 
Unterlagen einzureichen. 
 
4 Die Baugesuchsunterlagen sind von den Grundeigentü-
mern, der Bauherrschaft und von den Projektverfassenden 
zu unterzeichnen. 
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5 Bei Umbauten oder Änderung bewilligter Pläne muss aus 
den Plänen der Zustand der betreffenden Gebäudeteile vor 
und nach dem Umbau bzw. der Abänderung ersichtlich sein 
(bestehend: grau; neu: rot; Abbruch: gelb). 
 
6 Nach Abschluss der Bauarbeiten ist der Gemeinde unauf-
gefordert eine Dokumentation des ausgeführten Werks ab-
zugeben (Ausführungspläne). Bei Bauvorhaben mit BAB- 
Bewilligung sind der Gemeinde zwei Ausfertigungen abzu-
liefern. 

  
Revers Art. 50 

1 Werden Gebäude und Anlagen, welche nicht mit der ge-
setzlichen Regelung übereinstimmen, ausnahmsweise für 
eine beschränkte Dauer bewilligt, kann die Bewilligung vom 
Abschluss einer Vereinbarung abhängig gemacht werden, 
worin sich die betroffenen Grundeigentümer verpflichten, auf 
Verlangen der Baubehörde innert angemessener Frist den 
gesetzlichen Zustand wieder herzustellen (Revers). 
 
2 Die Baubehörde lässt Reverse auf Kosten der Bauherr-
schaft im Grundbuch anmerken. 

  
Bewilligungs-, 
Kontroll- und Be-
nützungsgebüh-
ren 

Art. 51 
1 Die Gemeinde erhebt für ihre Leistungen im Baubewilli-
gungsverfahren im Verhältnis zum Gebäudeversicherungs-
wert bzw. zu den Baukosten Gebühren. 
 
2 Für die temporäre und länger dauernde Benützung des öf-
fentlichen Grundes und Luftraumes durch Baugerüste, Bara-
cken, Fahrzeuge, Bau- und Gerüstmaterial, Reklamen, Vor-
dächer, Aussenisolationen usw. ist eine Grundgebühr je nach 
Aufwand der Kontrollorgane sowie eine Benützungsgebühr 
zu entrichten. 
 
3 Auslagen für Leistungen Dritter wie Fachgutachten, Bera-
tungen sowie Grundbuchkostensind zusätzlich zu vergüten. 
 
4 Der Gemeindevorstand erlässt eine Gebührenverordnung. 
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B Wohnförderung, Sicherheit und Gesundheit 

Wohnhygiene Art. 52 
1 Räume mit Hauptnutzflächen (Anhang III IVHB) müssen 
genügend belichtet und lüftbar sein. Gegebenenfalls sind 
durch entsprechende technische Ausrüstungen einwand-
freie Verhältnisse zu schaffen. 
 
2 Wohn- und Schlafräume sind mit Fenstern zu versehen, 
die über dem Erdreich liegen, ins Freie führen und in ausrei-
chendem Masse (vollständig) geöffnet werden können; die 
Fensterfläche hat wenigstens einen Zehntel der Nettoge-
schossfläche (Anhang III IVHB) zu betragen. 
 
3 Für Wohn- und Arbeitsräume ist eine lichte Höhe (5.4) von 
durchschnittlich wenigstens 2.30 m in Dachgeschossen 
(6.3) von 2.00 m einzuhalten. Gerechnet werden nur Raum-
teile mit einer lichten Höhe (5.4) von mindestens 1.60 m. 
 
4 Das Wohnen in Zelten, Campingwagen und dgl. ist im gan-
zen Gemeindegebiet verboten. Die Baubehörde kann tem-
poräre Anlagen bewilligen, wenn die hinreichenden Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen sichergestellt sind. 

  
Energiehaus-
halt und Ener-
gieanlagen 

Art. 53 
1 Die Gemeinde fördert den gezielten Einsatz und die Nut-
zung von erneuerbaren Energien. Bei allen Gebäuden und 
Gebäudeteilen ist der sparsamen und umweltgerechten 
Energienutzung besondere Beachtung zu schenken. 
 
2 Alle Anlagen zur Nutzung von alternativen Energiequellen 
sind unter grösstmöglicher Schonung des Orts- und Land-
schaftsbildes und der Umwelt anzubringen. Die Baubehörde 
kann die geplante Anlage in diesen Belangen von einem 
ausgewiesenen Fachmann auf Kosten des Gesuchstellers 
prüfen lassen. Bei wertvollen Objekten gemäss Generellem 
Gestaltungsplan besteht kein Anspruch auf eine Bewilli-
gung. 
 
3 Die Gemeinde erlässt bei Bedarf ein Energiegesetz für die 
konkrete Umsetzung. 
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Vorkehren bei 
Bauarbeiten 

Art. 54 
1 Bei Bauarbeiten aller Art sind die zum Schutz von Perso-
nen, Sachen und Umwelt erforderlichen Massnahmen zu 
treffen. 
 
2 Bauarbeiten sind so zu planen und auszuführen, dass 
möglichst geringe Immissionen entstehen und die eidgenös-
sischen und kantonalen Vorschriften eingehalten sind. Bau-
arbeiten, die Verkehrs- oder andern Lärm sowie Staub, Er-
schütterungen oder lästige Gerüche verursachen, dürfen nur 
werktags von 07.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 19.00 
Uhr ausgeführt werden. Bauarbeiten an kommunalen Feier-
tagen sind verboten. In besonderen Fällen kann die Baube-
hörde Ausnahmen gestatten oder weitere Einschränkungen 
verfügen. 
 
3 Baustellenabwasser ist je nach Abwasserart und Anfall zu 
behandeln, bevor es mit Bewilligung der zuständigen kanto-
nalen Behörde (Amt für Natur und Umwelt) in die Kanalisa-
tion oder in einen Vorfluter eingeleitet wird. Die auf Baustel-
len anfallenden Abfälle sind nach den eidgenössischen, 
kantonalen und kommunalen Vorschriften zu entsorgen. 

C Gestaltung 

Dächer Art. 55 
1 Es sind nur Giebel-, Zelt- und Walmdächer zulässig. Die 
Neigung muss mindestens 30% und darf maximal 60% be-
tragen. Für An- und Nebenbauten sowie bei Gewerbebauten 
kann die Baubehörde Ausnahmen bewilligen, sofern 
dadurch eine bessere Gestaltung erreicht wird oder andere 
wichtige Gründe es erfordern. Pultdächer von Anbauten soll-
ten bei gleicher Ausrichtung dieselbe Neigung aufweisen 
wie das zugehörige Hauptdach. Flacher geneigte Pultdächer 
und Flachdächer können für Anbauten und Kleinbauten so-
wie für Dachterrassen bis 40 m2 gestattet werden. 
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2 Giebeldächer weisen in der Regel symetrische Dachnei-
gungen auf. Die Firstrichtung ist in der Regel auf den Ter-
rainverlauf (senkrecht zur Höhenkurve) oder auf umliegende 
Bauten auszurichten. Für Ausnahmen gilt Abs. 5. 
 
3 Dachaufbauten oder Dacheinschnitte sind nur bis zur 
Hälfte der betreffenden Fassadenlänge zulässig und dürfen 
am höchsten Punkt nicht mehr als vier Fünftel der Dach-
höhe erreichen. 
 
4 Voraussetzung für die Bewilligung von Dachaufbauten auf 
bestehenden Gebäuden ist eine gestalterisch einwandfreie 
Lösung. Bei Neubauten müssen die Vorschriften gemäss 
Abs. 3 nicht eingehalten werden, sofern ebenfalls eine har-
monische und ästhetisch einwandfreie Dachgestaltung si-
chergestellt ist. Für Dacheinschnitte gelten die Bestimmun-
gen sinngemäss. 
 
5 Die Baubehörde kann bei guter Gestaltung und nachvoll-
ziehbarer Begründung oder im Zusammenhang mit der Nut-
zung von erneuerbaren Energien Ausnahmen gestatten, 
wenn eine positive Beurteilung der Gestaltungsberatung 
vorliegt. 

  
Vor- und rück-
springende Ge-
bäudeteile 

Art. 56 
1 Vor- und rückspringende Gebäudeteile müssen eine ge-
stalterische Einheit mit dem Gebäude bilden (Grösse, Pro-
portionen, Materialien). 
 
2 Vorspringende Gebäudeteile wie Balkone udgl. dürfen 
höchstens 2/3 der zugehörigen Fassadenlänge betreffen. 
 
3 Die Baubehörde kann bei guter Gestaltung und nachvoll-
ziehbarer Begründung Ausnahmen gestatten, wenn eine po-
sitive Beurteilung der Gestaltungsberatung vorliegt. 

  
Einfriedungen, 
Lagerung von 
Siloballen im 
Freien 

Art. 57 
1 Einfriedungen wie Zäune, Mauern und Lebhäge sind gut 
zu gestalten und haben sich in das Orts- und Landschafts-
bild einzufügen. Für Lebhäge müssen einheimische Pflan-
zen verwendet werden. 
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2 Neue unbewegliche Einfriedungen sind im offenen Land-
wirtschaftsgebiet grundsätzlich verboten. Am Rand der 
Siedlung und von bestehenden Obstgärten ist die massvolle 
Erweiterung von Einfriedungen für Gärten aller Art und für 
neue Obstanlagen zulässig. Mobile Weidezäune sind nach 
erfolgter Beweidung umgehend wieder zu entfernen. 
 
3 Zäune aus Stacheldraht oder anderen gefährlichen Materi-
alien sind auf dem ganzen Gemeindegebiet verboten. Be-
stehende Zäune aus solchen Materialien sind innert 2 Jah-
ren seit Inkrafttreten dieser Bestimmung zu entfernen. Nöti-
genfalls ordnet die Baubehörde die Ersatzvornahme an 
(Ausführung durch die Gemeinde auf Kosten der Besitzer). 
 
4 Entlang von öffentlichen Strassen werden neue Einfriedun-
gen aller Art von der Baubehörde in der Regel nur gegen 
Revers bewilligt. Generell ist bis zu einer Höhe von 150 cm 
ein Sockel-, Zaun- oder Mauerabstand von mindestens 50 
cm zur Fahrbahn einzuhalten. 
 
5 Das Lagern von Siloballen im Freien ist innerhalb von Na-
tur- und Landschaftsschutzzonen sowie in erhaltenswerten 
Kulturlandschaften verboten. Entlang von Wald, Hecken, 
Feldgehölzen und Gewässern ist ein Abstand von mindes-
tens 3 m einzuhalten. 

  
Pflanzen Art. 58 

1 Für Pflanzungen die das Ortsbild prägen wie hochstäm-
mige Bäume und Heckengehölze, müssen einheimische Ar-
ten (natürliche Vorkommen) verwendet werden. 
 
2 Die Grenzabstandsvorschriften für Pflanzen richten sich 
nach dem EG ZGB. Bei Gefährdung fremden Eigentums im 
Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Wahrung des 
Orts- und Landschaftsbildes kann die Gemeinde die Beseiti-
gung von Pflanzen verfügen, auch wenn die nachbarrechtli-
che Verjährungsfrist abgelaufen ist. 
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3 Pflanzen sind auf Weisung der Baubehörde zu entfernen 
oder zurückzuschneiden, wenn sie den Verkehr oder öffent-
liche Anlagen beeinträchtigen. Neue Bepflanzungen entlang 
von Strassen, die im Generellen Erschliessungsplan enthal-
ten sind, müssen so angelegt werden, dass sie nicht in den 
Strassenraum hineinragen. 

  
Terrainverände-
rungen, Bö-
schungen und 
Mauern 

Art. 59 
1 Veränderungen des bestehenden Geländeverlaufs sind nur 
zulässig, soweit sie das Orts- und Landschaftsbild nicht be-
einträchtigen. Abgrabungen und Aufschüttungen müssen 
dem umgebenden natürlichen Gelände oder dem neugestal-
teten Terrain auf den Nachbarparzellen angepasst werden. 
 
2 Abgrabungen und Aufschüttungen sind nach Abschluss der 
Arbeiten mit einheimischen Bäumen, Sträuchern oder Pflan-
zen zu begrünen. Die Baubehörde kann Wiederherstellungs-
pläne verlangen. 
 
3 Böschungen und Stützmauern sowie hinterfüllte Mauern 
sind auf das Unerlässliche zu beschränken. 
 

  
Benennung von 
Häusern, Re-
klamen und 
Hinweistafeln 

Art. 60 
1 Die Benennung und Beschriftung der Häuser hat in roma-
nischer Sprache zu erfolgen. 
 
2 Reklamen und Hinweistafeln sind zulässig, soweit sie das 
Orts- und Landschaftsbild sowie die Verkehrssicherheit nicht 
beeinträchtigen. 
 
3 Permanente Reklamen und Anschriften sind mindestens 
auch in romanischer Sprache zu beschriften. Über begrün-
dete Ausnahmen entscheidet die Baubehörde. 

D Verkehr, Versorgung und Entsorgung, Abfall 

Sicherheit Art. 61 
1 Die Baubehörde sorgt dafür, dass die gemeindeeigenen 
Verkehrsanlagen, insbesondere die Anlagen für den Lang-
samverkehr, gefahrlos benützt werden können. 
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2 Bauliche Anlagen wie Einmündungen, Ausfahrten und 
Ausgänge auf Strassen, Wege und Plätze dürfen die Benüt-
zerinnen und Benützer der Verkehrsanlagen nicht gefähr-
den. Die Baubehörde kann die Anpassung oder Beseitigung 
gefährlicher Elemente und Anlagen auf Kosten des Eigentü-
mers der Anlage verfügen. Bauten und Anlagen an Kantons-
strassen bedürfen einer Bewilligung des kantonalen Tief-
bauamtes. 
 
3 Hochbauten haben gegenüber Gemeindestrassen und Pri-
vatstrassen, die für den öffentlichen Verkehr zugänglich 
sind, einen Bauabstand von 3 m ab Fahrbahnrand einzuhal-
ten. Die Baubehörde kann geringere Abstände zulassen, 
wenn die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Vorbehalten 
sind gestalterische Gründe in der Dorfzone. 
 
4 Auf Dächern entlang von öffentlich nutzbaren Räumen 
sind Dachkännel und Schneefangvorrichtungen anzubrin-
gen. Wird durch abfliessendes Wasser oder Dachlawinen 
die öffentliche Sicherheit gefährdet, haben Grundeigentümer 
die notwendigen Massnahmen zur Beseitigung der Gefähr-
dung zu treffen. Bleiben sie untätig, lässt die Baubehörde 
die erforderlichen Massnahmen auf ihre Kosten ausführen. 

  
Zu- und Aus-
fahrten 

Art. 62 
1 Einstellhallen und Garagen mit direkter Ausfahrt auf öffent-
liche Gemeindestrassen, Wege und Plätze müssen einen 
Vorplatz von mindestens 5 m Länge und 3 m Breite aufwei-
sen. Betreffend Sicherstellung genügender Sichtverhältnisse 
kann die Höhe und Situierung von Mauern und Einfriedun-
gen gemäss Vorgabe der VSS-Norm SN 640.273 be-
schränkt werden. 
 
2 Rampen dürfen eine maximale Neigung von 15% aufwei-
sen. Bei Rampen an verkehrsreichen Strassen muss zwi-
schen der Strassengrenze und dem Beginn der Neigung ein 
Vorplatz mit einer Neigung von höchstens 5% und von min-
destens 3 m Länge vorhanden sein. 
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3 Bei Vorliegen besonderer Verhältnisse, insbesondere in 
der Dorfzone, kann die Baubehörde davon abweichende 
Masse gestatten. 
 
4 Die Baubehörde kann die Erstellung gemeinschaftlicher 
Zu- und Ausfahrten vorschreiben oder die Eigentümer be-
stehender Anlagen verpflichten, Dritten die Mitbenützung 
gegen angemessene Entschädigung zu gestatten, sofern 
sich dies im öffentlichen Interesse als notwendig erweist. 
 
5 Vorbehalten bleiben die Vorschriften des Strassengeset-
zes für Anlagen an Kantonsstrassen. 

  
Abstellplätze für 
Motorfahrzeuge 

Art. 63 
1 Bei Neubauten sowie bei Umbauten und Erweiterungen, 
welche zusätzlichen Verkehr erwarten lassen, sind auf der 
Bauparzelle oder in nächster Nähe auf privatem Boden wäh-
rend des ganzen Jahres zugängliche Abstellplätze für Mo-
torfahrzeuge zu erstellen und dauernd für die Parkierung of-
fenzuhalten. Im ganzen Gemeindegebiet sind Abstellplätze 
bewilligungspflichtig. 
 
2 Es sind bereitzustellen bei 
 
- Wohnbauten 1 Platz pro Wohnung mit bis zu 

3 Zimmern, darüber 2; pro 3 
Wohnungen 1 Besucherpark-
platz (bei nachträgliche Abtren-
nung zusätzlicher Zimmer oder 
Wohnungen, muss die Bestim-
mung eingehalten sein) 

 
- Hotels und Pensionen: 1 Platz pro 6 Betten (inkl. An-

gestellte); 
 
- Gastgewerbebetrieben 1 Platz pro 5 Restaurantsitz-

plätze pro 8 m2 Restaurations-
fläche im Innern des Gebäudes 
bzw. 1 Parkplatz pro 12 m2 
Restaurationsfläche im Freien. 
Sind Restaurationsflächen im 
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Innern des Gebäudes und im 
Freien vorhanden, wird für die 
Berechnung der notwendigen 
Parkplätze nur jene Fläche her-
angezogen, die die grössere 
Anzahl Plätze ergibt. 

 
Für andere Bauten und Anlagen bestimmt die Baubehörde 
die Anzahl der Pflichtparkplätze, wobei die VSS-Normen un-
ter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse richtungswei-
send sind. Sie kann in besonderen Fällen die Pflichtpark-
plätze gegen Revers herabsetzen. 
 
3 Eigentümer bestehender Bauten und Anlagen werden zur 
Schaffung von Abstellplätzen, zur Beteiligung an einer Ge-
meinschaftsanlage oder zur Leistung von Beiträgen für die 
Erstellung und Nutzung öffentlicher Anlagen verpflichtet, so-
fern es die Verhältnisse erfordern. Diese Pflicht gilt auch, 
falls die Erstellung gemäss Abs. 1 nicht möglich ist. 
 
4 Die Gemeindeversammlung erlässt nach Bedarf eine Ver-
ordnung über Dauerparkieren auf öffentlichem Grund (ge-
steigerter Gemeingebrauch, Ersatz- und Sondernutzungsab-
gaben). 

  
Werkleitungen Art. 64 

1 Öffentliche Werkleitungen werden in der Regel im Stras-
sengebiet oder innerhalb genehmigter Baulinien verlegt. 
Muss eine öffentliche Leitung Privatgrundstücke durchque-
ren, so ist der Bau der Leitung samt zugehörigen Anlagen 
auf privatem Boden zu dulden. 
 
2 Ändern sich die Bedürfnisse des belasteten Grundstückes, 
so ist die Leitung auf Kosten der Eigentümer zu verlegen, 
sofern nicht bei der Begründung des Durchleitungsrechtes 
eine andere Regelung getroffen worden ist. 
 
3 Das Durchleitungsrecht für private Leitungen richtet sich 
nach Art. 691 ZGB. 

  
Art. 65 



Baugesetz - Kommunale Bauvorschriften 31.10.2013 

Rimnada sistematica da dretg communal  Pagina 43 da 90 

Abwässer und 
Kompostie-
rungsanlagen 

1 Abwässer von Gebäuden und Anlagen sind nach den eid-
genössischen und kantonalen Vorschriften über den Schutz 
der Gewässer sowie nach Massgabe des Generellen Ent-
wässerungsplans zu behandeln und zu entsorgen. 
 
2 Einzelheiten bestimmt das Reglement über die Abwasser-
behandlung. 
 
3 Private Kompostieranlagen sind so anzulegen und zu be-
wirtschaften, dass keine unnötigen Geruchsemissionen oder 
andere Belästigungen für Dritte entstehen. 

E Öffentlicher und privater Grund und Luftraum 

Nutzung des öf-
fentlichen 
Grunds und 
Luftraums 

Art. 66 
1 Gesteigerter Gemeingebrauch an öffentlichem Grund oder 
öffentlichen Gewässern ist nur mit Bewilligung des Gemein-
devorstands zulässig. 
 
2 Eine über den gesteigerten Gemeingebrauch hinausge-
hende Sondernutzung an öffentlichem Grund oder an öffent-
lichen Gewässern bedarf einer Konzession der Gemeinde. 
 
3 Die Baubehörde kann die Nutzung des öffentlichen Luft-
raums durch Erker, Balkone oder andere ausladende Ge-
bäudeteile bewilligen, wenn die Benützung des öffentlichen 
Grunds nicht erschwert wird, die Verkehrssicherheit gewähr-
leistet ist und keine anderen öffentlichen Interessen entge-
genstehen. Bestehende vorspringende Gebäudeteile wie 
Vorsprünge, Sockel, Erker, Vordächer dürfen nachisoliert 
werden. 
 
4 Bewilligungen für gesteigerter Gemeingebrauch und Son-
dernutzungen können von der Leistung einer Entschädigung 
abhängig gemacht werden. 

  
Nutzung des 
Privateigentums 
für öffentliche 
Zwecke 

Art. 67 
1 Die Gemeinde, sowie die von ihr mit Ver- und Entsor-
gungsaufgaben beauftragten oder konzessionierten Träger-
schaften, sind berechtigt, Schilder und Tafeln wie Verkehrs-
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signale, Strassentafeln, Wegmarkierungen, Vermessungs-
zeichen, Angaben über Werkleitungen sowie technische 
Einrichtungen wie Hydranten, Vorrichtungen für die öffentli-
che Beleuchtung, Schaltkästen, Messeinrichtungen auf Pri-
vatgrundstücken oder an Privatbauten unentgeltlich anzu-
bringen. Berechtigten Wünschen der Grundeigentümerinnen 
und Grundeigentümer ist Rechnung zu tragen. 
 
2 Die Gemeindebehörden und ihre Beauftragten sind befugt, 
zur Projektierung öffentlicher Anlagen und zu Vermessungs-
zwecken private Grundstücke zu betreten und vorbereitende 
Handlungen vorzunehmen. Dabei ist entstehender Sach-
schaden wiederherzustellen und/oder zu vergüten. 
 
3 Die Grundeigentümer sind vorgängig und rechtzeitig zu 
benachrichtigen. 

  
Nutzung von 
fremdem Eigen-
tum für private 
Zwecke 

Art. 68 
1 Die Bauherrschaft ist bei Bauvorhaben in der Bauzone be-
rechtigt, fremden Privatboden vorübergehend als Baustel-
lenzufahrt, zur Lagerung von Material und Maschinen, zur 
Einlassung von Erdankern oder zu vergleichbaren Zwecken 
in Anspruch zu nehmen, sofern dies für Vorbereitungshand-
lungen oder für die Ausführung des Bauvorhabens unum-
gänglich ist. 
 
2 Die Ausübung dieses Rechts hat für das Eigentum des Be-
troffenen möglichst schonend zu erfolgen und darf dieses 
nicht in unzumutbarer Weise gefährden oder beeinträchti-
gen. Die Bauherrschaft hat die Massnahmen und Vorrich-
tungen nach Beendigung der Bauarbeiten zu entfernen, so-
fern dies technisch möglich ist und keinen unverhältnismäs-
sigen Aufwand verursacht. 
 
3 Der Betroffene hat Anspruch auf angemessene Entschädi-
gung für die vorübergehende Beanspruchung und auf vollen 
Schadenersatz. 
 
4 Der Ansprecher hat die beabsichtigte Inanspruchnahme 
dem Betroffenen genau und rechtzeitig schriftlich mitzutei-
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len. Stimmt der Betroffene innert 30 Tagen seit der Mittei-
lung nicht zu oder können sich die Beteiligten über die Höhe 
der angemessenen Entschädigung nicht einigen, entschei-
det auf Begehren des Ansprechers die kommunale Baube-
hörde innert 20 Tagen mittels anfechtbarer Verfügung über 
die Zulässigkeit der Inanspruchnahme und / oder die Höhe 
der Entschädigung. 
 
5 Allfällige Schadenersatzansprüche hat der Betroffene auf 
dem Zivilweg geltend zu machen. 

IV. Erschliessungsordnung 

Erschliessungs-
reglemente 

Art. 69 
1 Die Erschliessungsreglemente regeln in Ergänzung des 
Baugesetzes die Projektierung, die Erstellung und technische 
Gestaltung, die Benützung, den Unterhalt und die bedarfsge-
rechte Erneuerung der öffentlichen und privaten Erschlies-
sungsanlagen, insbesondere in den Bereichen der Ver-
kehrserschliessung, der Wasserversorgung, der Abwasser-
behandlung, der Abfallbewirtschaftung sowie der Energiever-
sorgung und der Telekommunikation, soweit nicht einzelne 
Aufgaben Gemeindeverbindungen, konzessionierten Träger-
schaften oder Privaten übertragen sind. Die Reglemente le-
gen die Anschlusspflichten und Anschlussvoraussetzungen 
fest. 
 
2 Die Erschliessungsreglemente regeln ausserdem die De-
ckung der Aufwendungen der Gemeinde für den Bau, den 
Betrieb, den Unterhalt und die Erneuerung der Versorgungs- 
und Entsorgungsanlagen. Sie legen insbesondere fest, wel-
che Versorgungsanlagen nach den Bestimmungen der kanto-
nalen Raumplanungsgesetzgebung über Beiträge und wel-
che über Gebühren finanziert werden. Soweit Gebühren er-
hoben werden, bestimmen die Reglemente den Kreis der Ge-
bührenpflichtigen, die Bemessungsgrundlagen und die Ge-
bührenansätze sowie das Verfahren für die Veranlagung und 
den Bezug der Gebühren. 
 
3 Bei der Ausgestaltung der Erschliessungsreglemente sind 
die Vorgaben der übergeordneten Gesetzgebung, namentlich 
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das Verursacherprinzip zu beachten. Zuständig für den Er-
lass der Erschliessungsreglemente ist die Gemeindever-
sammlung. 
 
4 Vorbehalten bleiben besondere Regelungen im Rahmen 
von Areal- und Quartierplanungen. 

  
Erschliessungs-
programm 

Art. 70 
1 Die Baubehörde ist zuständig für die Erarbeitung und den 
Erlass des Erschliessungsprogramms. 
 
2 Die Baubehörde legt den Entwurf für das Erschliessungs-
programm in der Gemeinde während 30 Tagen öffentlich auf 
und gibt die Auflage im amtlichen Publikationsorgan der Ge-
meinde und im Kantonsamtsblatt bekannt. Während der öf-
fentlichen Auflage können Betroffene bei der Baubehörde 
Vorschläge und Einwendungen einbringen. Diese prüft die 
Eingaben, entscheidet über allfällige Anpassungen und er-
lässt das Erschliessungsprogramm. 
 
3 Die Baubehörde sorgt dafür, dass die sich aus dem Er-
schliessungsprogramm ergebenden finanziellen Verpflich-
tungen in das jährliche Budget der Gemeinde aufgenommen 
werden. 
 
4 Bei wesentlichen Anpassungen des Erschliessungspro-
gramms ist das Auflageverfahren zu wiederholen. 

  
Strassen- und 
Quartiernamen 

Art. 71 
1 Die Baubehörde entscheidet über die Benennung der 
Quartiere, der öffentlichen und privaten Strassen, Wege und 
Plätze auf Gemeindegebiet. 
 
2 Es sind romanische Bezeichnungen zu verwenden. Be-
rechtigten Wünschen der Anstösser ist nach Möglichkeit 
Rechnung zu tragen. 
 
3 Die Gemeinde führt ein Verzeichnis mit den Quartier- und 
Strassennamen. 

  
Art. 72 
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Öffentliche Er-
schliessungsan-
lagen 
1. Ausführung 

1 Die gemeindeeigenen Anlagen der Grund- und Grober-
schliessung werden von der Gemeinde nach Massgabe des 
Erschliessungsprogramms ausgeführt. Vorbehalten bleiben 
besondere Erschliessungsanordnungen für die im Generel-
len Erschliessungsplan festgelegten Erschliessungsberei-
che. 
 
2 Anlagen der Feinerschliessung werden von der Gemeinde 
erstellt, wenn diese einer grösseren Anzahl von Grundstü-
cken dienen. 
 
3 Lehnt die Baubehörde Anträge Interessierter auf Durchfüh-
rung der Feinerschliessung ab, ermächtigt sie die Antrag-
stellenden, die Anlagen nach den Plänen der Gemeinde als 
private Erschliessungsanlagen zu erstellen. 

  
2. Betrieb, Un-
terhalt und Er-
neuerung 

Art. 73 
1 Die Gemeinde sorgt für einen einwandfreien Betrieb und 
Unterhalt sowie die rechtzeitige Erneuerung aller gemeinde-
eigenen Erschliessungsanlagen. 
 
2 Verunreinigungen von öffentlichen Verkehrsanlagen sind 
zu vermeiden. Die Gemeinde sorgt für eine periodische Rei-
nigung der von ihr unterhaltenen Anlagen. 
 
3 Werden Verkehrsanlagen durch Private übermässig ver-
schmutzt, sind diese von den Verursachern auf eigene Kos-
ten zu reinigen. Die Baubehörde trifft, sofern notwendig, die 
erforderlichen Anordnungen. 

  
3. Schneeräu-
mung 

Art. 74 
1 Die gemeindeeigenen Verkehrsanlagen werden während 
des Winters von der Gemeinde offen gehalten, soweit es 
den öffentlichen Bedürfnissen entspricht. Die Baubehörde 
bezeichnet die jeweils zu räumenden Gemeindestrassen, 
Wege und Plätze. 
 
2 Die Gemeinde ist befugt, bei der Schneeräumung den 
Schnee unter möglichster Schonung von Gebäuden und 
Kulturen auf angrenzenden privaten Grundstücken abzula-
gern. Die betroffenen Grundstücke sind von der Gemeinde 
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nach der Schneeschmelze von Split und Abfällen zu reini-
gen. Schäden an Gebäuden, Zäunen oder Pflanzen werden 
von der Gemeinde wieder Instand gestellt. 
 
3 Es ist untersagt, den Schnee von privaten Grundstücken 
auf öffentlichen Strassen und Plätzen abzulagern. 

  
Private Er-
schliessungsan-
lagen 
1. Allgemeines 

Art. 75 
1 Die Ausführung und Finanzierung von privaten Erschlies-
sungsanlagen ist Sache der Grundeigentümer. Vorbehalten 
sind abweichende Festlegungen in einer Folgeplanung. 
 
2 Private Erschliessungsanlagen sind dauernd in gutem und 
funktionsfähigem Zustand zu halten und rechtzeitig zu er-
neuern. 
 
3 Die Schneeräumung auf Privatstrassen und die Freilegung 
privater Zugänge ist Sache der Privaten. Bei Vernachlässi-
gung dieser Verpflichtung trifft die Baubehörde die erforderli-
chen Massnahmen. Sofern notwendig, ordnet sie die Ersatz-
vornahme an. 

  
2. Gemein-
schaftsanlagen 
und gemein-
schaftliche Nut-
zung 

Art. 76 
1 Die Baubehörde kann die Grundeigentümer eines Quartiers 
und benachbarter Grundstücke verpflichten, private Gemein-
schaftsanlagen zu erstellen und die Anlagen auch Dritten ge-
gen angemessene Entschädigung zur Verfügung zu stellen. 
Für grössere Gemeinschaftsanlagen sind Quartierplanverfah-
ren durchzuführen. 
 
2 Eigentümer privater Verkehrs- oder Versorgungsanlagen 
können von der Baubehörde verpflichtet werden, Anlagen wie 
Privatstrassen, Zufahrten, Zugangswege, Wasserleitungen, 
Kanalisationsleitungen gegen angemessene Entschädigung 
auch Dritten zur Verfügung zu stellen, soweit die Mitbenut-
zung im öffentlichen Interesse liegt. 
 
3 Die Kostenanteile an Gemeinschaftsanlagen sowie die Ent-
schädigungen für die Mitbenützung privater Anlagen werden 
von der Baubehörde nach dem Vorteilsprinzip festgesetzt. 
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3. Übernahme 
durch die Ge-
meinde 

Art. 77 
1 Die Gemeinde kann den Unterhalt und die Reinigung von 
privaten Verkehrs-, Versorgungs- oder Entsorgungsanlagen 
sowie den Winterdienst auf Privatstrassen gegen Verrech-
nung der Kosten übernehmen, wenn 
 
a) es die Mehrheit der beteiligten Grundeigentümer bean-

tragt, oder 
 
b) die Grundeigentümer ihrer Unterhaltspflicht nicht in ge-

nügender Weise nachkommen. 
 
Die Kosten werden von der Baubehörde nach dem Vorteils-
prinzip auf die Grundeigentümer aufgeteilt. 
 
2 Die Baubehörde hat auf Antrag private Erschliessungsan-
lagen, die dem Gemeingebrauch dienen und den techni-
schen Anforderungen genügen, zu übernehmen, sofern die 
Anlagen unentgeltlich und in gutem Zustand abgetreten wer-
den. Vorbehalten bleibt die Übernahme privater Erschlies-
sungsanlagen auf dem Enteignungsweg. 

  
Sanierungspla-
nungen 

Art. 78 
1 Die Gemeinde überwacht den Zustand und die Funktions-
fähigkeit der eigenen und der privaten Erschliessungsanla-
gen. 
 
2 Sie stellt laufend Optimierungen nach dem neusten Stand 
der Technik und umfassende Erneuerungen durch frühzei-
tige Sanierungsplanungen sicher. 
 
3 Sind Erschliessungsanlagen eines Quartiers erneuerungs-
bedürftig oder fehlen klare rechtliche Regelungen bezüglich 
Benützung, Unterhalt, Erneuerung und Finanzierung ge-
meinschaftlich genutzter privater Erschliessungsanlagen, 
führt die Baubehörde eine Sanierungsquartierplanung 
durch. 

V. Vollzugs- und Schlussbestimmungen 

Vollzug Art. 79 
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1 Die Baubehörde vollzieht die ihr nach diesem Gesetz, den 
darauf beruhenden Erlassen und der übergeordneten Ge-
setzgebung überbundenen Aufgaben. Sie sorgt für eine 
rechtzeitige und sachgerechte Erfüllung aller gesetzlichen 
Obliegenheiten. 
 
2 Die Baubehörde erlässt bei Bedarf Vollzugshilfen wie Merk-
blätter oder Richtlinien für die Ausgestaltung von Bauvorha-
ben namentlich mit Bezug auf Gestaltung, Wohnhygiene, Si-
cherheit, Unterhalt. Werden aus der Praxis der Baubehörde 
Richtlinien für die Beurteilung von Bauvorhaben abgeleitet, 
sind sie von Fachleuten überprüfen zu lassen, bevor sie zur 
Anwendung freigegeben werden. 
 
3 Rechtserlasse und Vollzugshilfen werden Interessierten zu 
den Selbstkosten zur Verfügung gestellt. Sie sind von den mit 
dem Vollzug des Baugesetzes betrauten Personen bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeit zu beachten. 

  
Rechtsmittel Art. 80 

1 Verfügungen und Anordnungen einzelner Mitglieder der 
Baubehörde bei der Anwendung des vorliegenden Gesetzes 
oder der darauf beruhenden Erlasse können innert 20 Ta-
gen seit Mitteilung durch Einsprache beim Gemeindevor-
stand angefochten werden. Im Übrigen richten sich die 
Rechtsmittel nach den Vorschriften des übergeordneten 
Rechts (insbesondere KRG und Gesetz über das Verfahren 
in Verwaltungs- und Verfahrenssachen des Kantons Grau-
bünden). 

  
Inkrafttreten 
und Übergangs-
bestimmungen 

Art. 81 
1 Das vorliegende Baugesetz tritt nach Annahme durch die 
Gemeindeversammlung mit der Genehmigung durch die Re-
gierung in Kraft. 
 
2 Seine Bestimmungen sind auf alle Baugesuche und Pla-
nungen anwendbar, die bis zum Inkrafttreten des Baugeset-
zes noch nicht bewilligt bzw. genehmigt sind. 
 
3 Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten sämtliche wi-
dersprechenden früheren Vorschriften der Gemeinde als 
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aufgehoben. Vorbehalten ist die Definition der anrechenba-
ren Bruttogeschossfläche (BGF) bei fest zugewiesenen Nut-
zungen in BGF im Rahmen von Quartierplänen, die zum 
Zeitpunkt des Erlasses dieses Gesetzes rechtskräftig sind. 
Die Definition gemäss Anhang I bleibt für diese Fälle gültig. 
Vorbehalten sind diesbezüglich Änderungen von Quartier-
plänen aufgrund der neuen Gesetzgebung. 

 
 

Ediu tras    

Acceptau tras Radunonza communala ils 31.10.2013 

Controllau tras    

Publicaziun ufficiala dalla vischnaunca da Sagogn. 
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VI. Anhänge 

A Anhang I: AZ-Definition 

AZ-Definition für die Anwendung bei zugewiesener BGF 
(rechtskräftige Quartierpläne) 
 
Wo in einem Quartierplan aus der Zeit vor Inkrafttreten des vorliegenden 
Baugesetzes die zulässige bauliche Nutzung je Liegenschaft fest zugeteilt 
ist, gilt die nachfolgende Definition für die anrechenbare Bruttogeschossflä-
che (baugesetzliche Bestimmung der Gemeinde Sagogn beim Erlass der 
Quartierpläne): 
  

Ausnützungszif-
fer 

Art. 53 
1 Die Ausnützungsziffer (AZ) ist die Verhältniszahl zwischen 
der anrechenbaren Bruttogeschossfläche (BGF) der Ge-
bäude und der anrechenbaren Landfläche (LF). Sie wird be-
rechnet: 
 

 BGF 
AZ = ------- 
 LF 

 
Die massgebenden AZ sind im Zonenschema festgelegt. 
Die maximale AZ darf bei Neubauten, wesentlichen Umbau-
ten und Erweiterungen nicht überschritten werden; bei Neu-
bauten muss bei entsprechender Zonenvorschrift mindes-
tens die minimale AZ erreicht werden. 
 
2 Als anrechenbare Bruttogeschossfläche gilt die Summe al-
ler oberirdischen Geschossflächen im Aussenmass in 
Haupt-, An- und Nebenbauten einschliesslich Aussentrep-
pen und Zwischengeschossen mit Ausnahme des Mehrmas-
ses von Aussenmauern mit Wandstärken über 30 cm. 
 
3 Im Dachgeschoss sind ohne Rücksicht auf die Nutzung 
Raumteile anzurechnen, deren lichte Höhe gemessen bis 
Unterkant Dachsparren 1,60 m überschreitet. In Geschos-
sen, die nicht vollständig über dem gewachsenen oder ab-
gegrabenen Boden liegen, sind Raumteile ohne Rücksicht 
auf die Nutzung anzurechnen, wenn sie mehr als 1,60 m 
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über das gewachsene oder abgegrabene Terrain hinausra-
gen. 
 
4 Nicht angerechnet werden: 
 

1. Nicht gewerblichen Zwecken dienende Einstellräume 
für Fahrzeuge, Velos, Kinderwagen etc. 

2. Holzschöpfe, Gartenhäuschen für Gartengeräte, Klein-
tierställe und dgl. 

3. Offene Erdgeschosshallen und überdeckte offene 
Dachterrassen 

4. Offene ein- und vorspringende Balkone, sofern sie 
nicht als Laubengänge dienen. 

 
5 Als anrechenbare Landfläche gilt die zusammenhängende 
Fläche der von der Baueingabe erfassten baulich noch nicht 
ausgenützten Grundstücke oder Grundstücksteile in der 
Bauzone. 
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B Anhang II: Auszüge KRG und KRVO 
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C Anhang III: Definitionen und Begriffe gemäss IVHB  

mit Skizzen und Erläuterungen 
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Ediu tras Planungsbüro Madeleine 

Grob, Laax 
ils 05.11.2013 

Acceptau tras radunonza communala ils 31.10.2013 

Controllau tras regenza dil cantun GR ils 22.04.2014 

Publicaziun ufficiala dalla vischnaunca da Sagogn. 

 


